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Erbbaurecht zur Mobilisierung von 
Baugrundstücken

Für viele Menschen ist das eigene Haus 
oder die Eigentumswohnung ein er-
strebenswertes Ziel. Die eigene, selbst-
genutzte Wohnimmobilie verkörpert 
Sicherheit, Unabhängigkeit und dient 
einer stabilen Altersversorgung. Der 
Gedanke, im Ruhestand von dem auf 
die Rente gesunkenem Einkommen 
keine Miete zahlen zu müssen, klingt 
verlockend: eine geringere monatliche 
Belastung, ein vertrautes Zuhause, ein 
greifbarer Vermögenswert. Doch nicht 
jede Immobilie eignet sich automatisch 
als tragfähiges Fundament für die finan-
zielle Absicherung im Alter. Dies wollen 
wir am Beispiel der Erbbaurechte zei-
gen. Neben den laufenden Kosten für 
Versicherungen und Grundsteuer sind 
Erhaltungskosten und Maßnahmen zur 
Energieeinsparung erforderlich. Die Erb- 
baurechtsverträge enthalten oft eine 
Vereinbarung über die Erhöhung des 
Erbbauzinses während der Vertragslauf-
zeit. Diese kann bei Erreichen der dort 
vereinbarten Schwellenwerte zu erheb-
lichen Ausgabesteigerungen führen.

Wie der Erbbaurechtsgeberverband be-
richtet, kommt der größte Teil der Erb-

baurechtsgeber aus dem Bereich der 
Kommune (60 %) aber auch kirchliche 
wie private Stiftungen zählen dazu. 
Zunehmend sehen Erbengemeinschaf-
ten und Privatpersonen in der Erbbau-
rechtsausgabe eine Möglichkeit der 
Altersvorsorge. Hier stehen also Einnah-
mesicherung und Vermögenssicherung 
im Vordergrund. Für die Kommune sind 
aber auch soziale Aspekte, insbesonde-
re die Bereitstellung von Bauland für Fa-
milien wichtig. Aufgrund von politischen 
Entscheidungen kann die Erbbauzins-
höhe in Richtung bezahlbares Wohnen 
gestaltet werden. Gegen Erbbaurecht 
spricht aktuell der Umstand, dass die 
Preis- und Zinsentwicklung beim Erb-
bauzins keine Vorteile gegenüber einer 
Vollfinanzierung bringt.

Aufgrund von regelmäßigen Erhebun-
gen zum Erbbaurecht, zuletzt aus dem 
Jahr 2023, zeigt es sich, dass die ver-
gebenen Erbbaurechte überwiegend zu 
Wohnzwecken (84 %) genutzt werden. 
Gewerbliche Nutzungen sind mit 5 % 
und zu sonstigem Zweck genutzt mit 3 %  
angegeben. 

Der Erbbaurechtszins schwankt je 
nach Nutzung aber insbesondere auch 
nach Art des Erbbaurechtsgebers. Im 
Durchschnitt liegt der Erbbauzins für 
das Wohnhaus aktuell bei 2,7 % (2023) 
des Ausgabewertes für den Boden und 
damit etwas niedriger als im Jahr 2017 
(3,1 %). Im Bereich des Gewerbes liegt er 
bei 4,4 % und bei sonstiger Nutzung bei 
3,1 % und ist damit weitgehend unver-
ändert geblieben. 

68 % der Erbbaurechtsgeber haben in 
den letzten fünf Jahren Erbbaurech-
te veräußert und fast ebenso viele 
haben neue Erbbaurechte vergeben. 
Vertragsverlängerungen während der 
Vertragslaufzeit sind bei jedem zwei-
ten Erbbaurechtsgeber erfolgt. Bei Ver-
tragsverlängerungen ist der Erbbauzins 
weitgehend stabil geblieben. Bis Ende 
2050 laufen bei mehr als jedem zweiten 
Erbbaurechtsgeber im größeren Umfang 
die Verträge aus. 

Im Jahr 2023 hatte jeder zweite Erb- 
baurechtsgeber die Absicht, in den kom-
menden Jahren neue Erbbaurechte aus-
zugeben. Dabei ist eine Erhöhung im 
Zusammenhang mit der Ausgabe der 
Erbbaurechte nur im geringeren Um-
fang von 18 % der Erbbaurechtsgeber 
geplant gewesen. Aber bereits bis zum 
Jahr 2030 laufen ca. 23 % der Erbbau-
rechtsverträge aus und mit Neuanpas-
sung wäre dann zu rechnen. 

Die Laufzeit der Erbbaurechtsverträge 
ist überwiegend bis 99 Jahren festge-
legt. Die Erbbaurechte stellen für den 
Erbbaurechtsgeber eine langfristige 
Einnahmequelle dar bei gleichzeitiger 
Sicherung der Vermögenswerte und der 
Verfügbarkeit der Nutzung des Grund-
stücks in Zukunft. Die Nachfrage nach 
Erbbaurechten wird aus der Sicht der 
Mehrzahl der Erbbaurechtsgeber als 
verhalten geschildert. Dennoch erach-
ten sie das Erbbaurecht als ein gutes 
Instrument, um auch einkommens-
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schwächeren Haushalten, insbesondere 
Familien, Wohneigentum zu ermögli-
chen. Grundsätzlich ist Wohneigentum 
leichter zu vermarkten. Bei Auslaufen 
oder Vertragsverlängerung kann es zu-
dem zu Auseinandersetzungen mit den 
Erbbaurechtsnehmern kommen. Häufig 
ist es auch so, dass Erbbaurechte sich 
bei der Immobilienfinanzierung negativ 
auswirken. 

Dient das aufgrund eines Erbbaurechts 
errichtete Bauwerk Wohnzwecken und 
gibt es eine Anpassungsklausel wäh-
rend der Laufzeit des Erbbaurechts, 
dann ist die Höhe der Anpassung be-
grenzt. Der Anspruch auf Erhöhung des 
Erbbauzinses besteht dann nur, soweit 
diese unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls nicht unbillig ist. § 
9 a Abs. 1 Erbbaurechtsgesetz definiert 
die Schwelle der Unbilligkeit dahinge-

hend, dass nach der vereinbarten Be-
messungsgrundlage die zu errechnende 
Erhöhung nicht über die Höhe der Ände-
rung der allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnisse hinausgehen darf. Insbe-
sondere sind Änderungen der Grund-
stückswertverhältnisse außer Betracht 
zu bleiben. Findet sich also in einem 
Erbbaurechtsvertrag eine Anpassungs-
klausel, die z. B. an die Veränderung des 
Verbraucherpreisindex (VPI) anknüpft, 
dann ist mit erheblichen Steigerungen 
zu rechnen.

Dazu ein Beispiel: War die letzte Anpas-
sung im Jahr 2016, dann ist der Anstieg 
des Index bis Ende 2024 um 25,6 % zu 
verzeichnen gewesen. Das ist die Kos-
tenseite. Die allgemeinen wirtschaftli-
chen Verhältnisse sind aber auch von 
der Einnahmeseite beeinflusst. Der BGH 
hat den Begriff der allgemeinen wirt-

schaftlichen Verhältnisse als das arith-
metische Mittel aus der prozentualen 
Entwicklung von Löhnen einerseits und 
den Lebenshaltungskosten andererseits 
(BGH V ZR 129/76 vom 23.05. 1980) defi-
niert. Der Index für „4-Personen-Arbeit-
nehmer-Haushalt mit mittleren Einkom-
men“ ist von 2016 zu 2024 um den Wert 
26,4 % gestiegen. Das arithmetische 
Mittel aus 25,5 und 26,4 beträgt 25,95. 
Diesen Wert darf die Erhöhung des Erb-
bauzinses nicht übersteigen. 

Die Reallohnentwicklung 2024 in 
Deutschland ist von dem stärksten Re-
allohnanstieg seit 2008 geprägt gewe-
sen. Der Reallohn ist der Verdienst, über 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer tatsächlich verfügen können, nach 
dem die Inflation berücksichtigt wurde. 
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Im Gegensatz zum Nominallohn be-
rücksichtigt der Reallohn die tatsächli-
che Kaufkraft des Verdienstes. Bei einer 
positiven Veränderung der Reallöhne 
– gemessen am Reallohnindex – sind 
die Verdienste stärker gestiegen als die 
Verbraucherpreise, bei einer negativen 
Veränderungsrate ist es entsprechend 
umgekehrt. 

Die Nominallöhne in Deutschland wa-
ren im Jahr 2024 um 5,4 % höher als im 
Vorjahr. Die Verbraucherpreise stiegen 
im selben Zeitraum um 2,2 %. Damit 
lagen die Reallöhne im Jahr 2024 um 
3,1 % über dem Vorjahr. Diese Entwick-
lung war in den Vorjahren nicht zu ver-
zeichnen, da die hohe Inflation den No-
minallohnanstieg aufgezehrt hatte. Das 
jetzt festzustellende starke Wachstum 
des Reallohns im vergangenen Jahr war 
auf die schwächere Inflationsrate zu-
rückzuführen. Die zu Grunde liegenden 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes 

entstammen der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung. Zu berücksichtigen 
ist, dass es sich hier um hochabstrakte 
Durchschnittswerte handelt. Einbezo-
gen werden sowohl die beitragsfreien 
Minijobs als auch Beschäftigungsver-
hältnisse mit einem Einkommen ober-
halb der Beitragsbemessungsgrenze, 
bei denen also die durchschnittliche 
Beitragsbelastung unterhalb der Bei-
tragssätze der Sozialversicherung liegt. 
Erfasst werden außerdem die beitrags-
freien Beamtengehälter.

Der Verbraucherpreisindex dient insbe-
sondere zur Messung der Geldwertstabi-
lität. Bei einem länger anhaltenden An-
stieg des Preisniveaus spricht man von 
Inflation, bei einem anhaltenden Rück-
gang von Deflation. In Verträgen werden 
Verbraucherpreisindizes oft verwendet, 
um langfristig laufende Zahlungen wie 
Mieten oder Erbbauzinsen anzupassen. 
Dafür steht eine kostenfreie Rechenhil-

fe zur Anpassung von Verträgen auf der 
Seite des Statistischen Bundesamts im 
Internet zur Verfügung (www.destatis.
de). 

Für den Erbbauzins bedeutet dies, dass 
er stärker steigen kann, als die Verbrau-
cherpreise ansteigen. Der Faktencheck 
zeigt, dass die gute wirtschaftliche Ent-
wicklung vor dem Erbbauzins nicht halt 
macht. Die aperiodische Anpassung des 
Zinses nach Erreichen von vereinbarten 
Schwellenwerten bringt somit erhebli-
che finanzielle Überraschungen, auch 
oder gerade im höheren Alter der Erb-
baurechtsnehmer. Es will also sehr gut 
überlegt sein, ob der Kauf von Erbbau-
rechten dem unmittelbaren Erwerb vor-
zuziehen ist. 
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